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Beschluss 
 
Sitzung des Landrates vom Mittwoch, 18. Februar 2015  
  
 
§ 102 
Motion Grünliberale Glarus „Sinnvolle Abschreibungssätze bei Spezialfinanzierungen“ 
 
(Bericht Regierungsrat, 3.2.2015) 
 
 
Ruedi Schwitter, Näfels, Motionär, beantragt die Überweisung der Motion. – Dank gebührt 
dem Regierungsrat für die Bereitschaft, die Abschreibungspraxis im Finanzhaushaltgesetz 
und der Verordnung dazu aufgrund der Motion zu analysieren und zu hinterfragen. Es ist 
erfreulich, dass er zu einem ähnlichen Resultat gelangt und Handlungsbedarf feststellt. 
Heute muss nicht der materielle Inhalt und die richtige Höhe des Zinssatzes diskutiert wer-
den. Dazu bietet die Vorlage zur Anpassung der Finanzhaushaltverordnung Gelegenheit. 
Dennoch sind einige Anmerkungen zur Antwort des Regierungsrates anzubringen. – Der 
Regierungsrat verfolgt im Grundsatz das Ziel, dass die verursachende Generation auch die 
grösste Last tragen soll. Dies steht im Gegensatz zur Meinung des Preisüberwachers. In 
seinem letzten Rundschreiben zum Thema HRM2 spricht er von Generationengerechtigkeit: 
„Wichtig ist, dass jede Investition in die Infrastruktur ausgeglichen auf alle Nutzerinnen und 
Nutzer verteilt wird, sogar auf diejenigen, die noch nicht geboren sind.“ – 2005 bzw. 2009 hat 
der Regierungsrat die bestehende Praxis der degressiven Abschreibung von 10 Prozent 
geändert und einen linearen Abschreibungssatz von 2,5 Prozent festgelegt. Die Einführung 
eines degressiven Abschreibungssatzes von 10 Prozent würde zum damals geltenden Sys-
tem führen. Die Empfehlungen der Finanzdirektorenkonferenz würden dadurch nicht verletzt. 
– Aufgrund des Schreibens des Preisüberwachers vom 22. Oktober 2014 an die Staats-
kanzlei sollte sich der Regierungsrat Gedanken machen, ob er die Empfehlungen des Preis-
überwachers bezüglich der Abschreibungspraxis bei der Spezialfinanzierung Wasser/Ab-
wasser nicht auch mit der Umsetzung der Motion erledigen könnte. Gemäss Artikel 14 des 
Preisüberwachungsgesetzes müsste er ein Nichtbefolgen der Empfehlungen des Preisüber-
wachers öffentlich begründen.  
 
Abstimmung: Die Motion ist im Sinne der Stellungnahme des Regierungsrates überwiesen. 
 
 
 
 


